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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1986

Norm

EO §353 IA

EO §353 IIA

EO §353 III

Rechtssatz

Wenn bei einem Wiederherstellungsbegehren eine ganz exakte Wiederherstellung des früheren Zustandes von

vorneherein unmöglich ist, muß ein zielführender Exekutionsantrag zunächst darlegen, daß eine echte

Wiederherstellung durch die verp9ichteten Parteien im technischen Sinn nicht möglich ist. Sodann muß, nötigenfalls

unter Berufung auf das Gutachten eines Sachverständigen, angeführt werden, welche nach den Umständen des Falles

technisch richtige Ersatzhandlung vorzunehmen ist, um eine Wiederherstellung des früheren Zustandes durch die

Herbeiführung einer "im wesentlichen gleichartigen Lage" wie vor den Besitzstörungshandlungen zu bewirken. Wenn

sich die erforderlichen Daten aus einem vorgelegten Sachverständigengutachten oder einem angeschlossenen

Kostenvoranschlag ergeben, kann eine Verweisung im Exekutionsantrag durchaus genügen.
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